
  

 

VOLKSVORSCHLAG «WIRKSAME SOZIALHILFE» 

ARGUMENTARIUM 
  
Die Sozialhilfe im Kanton Bern soll um 8% gekürzt werden. Diese Einsparungen hätten gravierende 

Folgen für die Betroffenen. Die tieferen Ansätze reichen kaum mehr zum Leben. So stehen einer 

vierköpfigen Familie für die Ernährung noch ganze fünf Franken pro Tag und Person zur Verfügung. 

Die vom Grossen Rat beschlossenen Kürzungen betreffen vor allem Kinder und Jugendliche: Diese 

machen einen Drittel der unterstützten Personen in der Sozialhilfe aus. 

 

Viel sinnvoller ist es die Sozialhilfe richtig zu reformieren, was mittel- und langfristig zu tieferen 

Kosten führt und vor allem auch den bedürftigen Personen wirklich hilft. Das Komitee «Wirksame 

Sozialhilfe» stellt deshalb der Sozialhilfegesetzrevision einen Volksvorschlag mit den folgenden 

Elementen gegenüber: 

§ Gezielte Weiterbildung von Stellensuchenden 

§ Respektvoller Umgang mit über 55jährigen Arbeitslosen 

§ Unterstützungsleistungen gemäss den schweizweit anerkannten SKOS-Ansätzen 

 

Gezielte Weiterbildung von Stellensuchenden 
Die berufliche Qualifizierung von Stellensuchenden wird immer wichtiger. Der Kanton soll deshalb 

ein bedarfsgerechtes Angebot bereitstellen, damit Personen in der Sozialhilfe gezielt weitergebildet 

werden können und wieder eine Stelle finden. Das hilft den Betroffenen und senkt die Kosten der 

Sozialhilfe. Die Sozialdienste sollen unterstützte Personen zur Teilnahme an solchen 

Qualifizierungsmassnahmen verpflichten können.  

Respektvoller Umgang von über 55jährigen Arbeitslosen 
Wer nach dem Erreichen des 55. Altersjahrs arbeitslos wird und vorher lange gearbeitet hat, soll nicht 

mehr nach den Ansätzen für die Sozialhilfe unterstützt werden. Stattdessen sollen diese Personen 

Leistungen gemäss den Bestimmungen über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV erhalten. So 

werden diese Personen würdig behandelt und vor Altersarmut geschützt und sie werden nicht 

gezwungen, kurz vor der Pensionierung ihr ganzes Vermögen aufzubrauchen.  

Unterstützungsleistungen gemäss schweizweit anerkannten Ansätzen 
Unterstützungsleistungen in der Sozialhilfe sollen sich nach den SKOS-Richtlinien richten, welche 

schweizweit anerkannt sind und von der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und 

Sozialdirektoren SODK verabschiedet werden. Dies ermöglicht allen Sozialhilfebeziehenden ein 

würdevolles Leben.  



  

 

Zudem übernimmt der Volksvorschlag den vom Grossen Rat schon beschlossen Teil zum besseren 

Einbezug der Wirtschaft. 

Einbezug der Wirtschaft bei der Arbeitsintegration 
Damit Personen, die Sozialhilfe beziehen, wieder eine Stelle finden, soll der Kanton eng mit der 

Wirtschaft zusammenarbeiten und besondere Programme und Projekte fördern. So können unterstützte 

Personen rascher und erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integriert werden. 

 

DREI ARGUMENTE FÜR DEN VOLKSVORSCHLAG  

Armut statt Arme bekämpfen 
In der Bundesverfassung steht, dass sich die Stärke des Volkes am Wohl der Schwachen misst. Mit der 

generellen Sozialhilfekürzung um 8% werden aber nur die Armen bekämpft und nicht die Armut an 

sich. Mit dem Volksvorschlag wird sichergestellt, dass Sozialhilfebeziehende ein würdiges Leben 

führen können. Zudem werden Sozialhilfebeziehende gezielt wieder in den Arbeitsmarkt eingliedert. 

So wird Armut wirksam bekämpft.  

Respektvoller Umgang im Alter statt Marginalisierung 
Wer lange gearbeitet hat und nach dem Erreichen des 55. Altersjahrs arbeitslos wird, soll nicht mehr 

auf das Sozialamt gehen müssen, sondern Ergänzungsleistungen erhalten. Dies führt nicht zu 

Mehrkosten, sondern zu Einsparungen bei der Sozialhilfe, weil ältere Personen dadurch in der 

Arbeitsvermittlung bleiben und sich die Chancen auf eine berufliche Wiedereingliederung erhöhen. 

Kosten nachhaltig senken statt verlagern 
Mit der Revision des Sozialhilfegesetzes sollen Kosten gesenkt werden Die Gründe der Armut werden 

aber nicht behoben. Viel sinnvoller und nachhaltiger sind Programme und Investitionen zur 

Verhinderung und Behebung von Armut. Vor allem geht es darum, Sozialhilfebeziehenden bei der 

Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Mit diesen Massnahmen können mittel- und 

langfristig viele Kosten gespart werden. Massnahmen können mittel- und langfristig viele Kosten 

gespart werden. 


